
Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses sowie der frühzeitigen Be-
teiligung für das Änderungsverfahren 56 BO Schloßstraße West zum Gemeinsamen 
Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bo-
chum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Bochum. 

Der Rat der Stadt Bochum hat am 28.09.2023 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
die Aufstellung der Änderung 56 BO Schloßstraße West zum Gemeinsamen Flächennut-
zungsplan (GFNP) und die Einleitung des entsprechenden Planverfahrens beschlossen. 

Der ca. 1,1 ha große Änderungsbereich liegt im Stadtbezirk VI Bochum-Südwest im Stadtteil 
Weitmar, westlich der Schloßstraße. Der Bereich wird derzeit baulich genutzt: Hier befinden 
sich eine Trauerhalle mit einem weitgehend versiegelten Vorplatz, ein Betriebsgebäude des 
Friedhofs Weitmar mit ebenfalls weitgehend versiegelten Außenflächen sowie einem Ab-
schnitt der Schloßstraße. 

Ziel der GFNP-Änderung ist es, eine Nachnutzung durch Wohnbebauung vorzubereiten. 
30 % der Wohnungen sollen im öffentlich geförderten Wohnungsbau entstehen. Das südlich 
angrenzende Grundstück des Blumengeschäftes wird zur Arrondierung der Darstellung in 
den Änderungsbereich einbezogen. 

Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann sich die Öffentlichkeit im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwe-
cke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichten lassen. Gleichzeitig 
besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 
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Die Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans hat Auswirkungen auf die Umwelt. 
Daher ist im Rahmen des o.g. Änderungsverfahrens gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umwelt-
prüfung (UP) durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 

Die Planunterlagen (Vorentwurf des Änderungsplans, Begründung mit Umweltbericht) wer-
den in der Zeit vom 01.12.2023 bis 12.01.2024 (einschließlich) im Internet veröffentlicht. 

Alle Planunterlagen können auf den Internetseiten der Städteregion Ruhr 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html eingesehen werden 
und sind darüber hinaus über das zentrale Internetportal des Landes 
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Planunterlagen im o.g. Zeitraum öf-
fentlich zur Verfügung gestellt. Sie können in der Stadt Bochum an den behördlichen Arbeits-
tagen wie folgt eingesehen werden: 

 Stadt Bochum, Amt für Stadtplanung und Wohnen, Planauslage im Technischen
Rathaus, Hans-Böckler-Straße 19, Zimmer 1.0.210 (Planauslage), 44787 Bochum, wäh-
rend der Dienststunden.

Die Dienststunden sind zurzeit:
montags, dienstags und freitags: 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
mittwochs: 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags: 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 Die Termine und Orte für die Bereitstellung der Unterlagen zur Einsichtnahme in den
anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen Bekanntmachungen und
den Internetseiten der Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/-
aenderungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle Gemeinsamer
Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: 0201 / 88-61210 bzw. 0201 / 88-61212) zu erfra-
gen.

Auskunft in der Stadt Bochum erteilt:
Herr Kerstein Tel.: 0234/910 – 2527. 

Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur Begründung und zum Umweltbericht 
können während der Veröffentlichungsfrist bis zum 12.01.2024 (einschließlich) insbeson-
dere elektronisch, bei Bedarf aber auch schriftlich oder zur Niederschrift  

 bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Geschäftsstelle Regio-
naler Flächennutzungsplan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 Essen, E-Mail:
geschaeftsstelleGFNP@amt61.essen.de

 bei der Stadt Bochum schriftlich auf dem Postwege (Stadt Bochum, Amt 61, 44777
Bochum), per E-Mail (stadtentwicklung@bochum.de) oder nach vorheriger telefoni-
scher Terminabsprache (0234/9101717) während der o.g. Dienstzeiten zur Nieder-
schrift. Bei gleichlautenden Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältigte gleichlau-
tende Texte etc.) wird um Benennung der Person gebeten, die die gemeinschaftli-
chen Interessen vertritt

 oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben werden.

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für 
die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht auf-
geführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
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Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen be-
kannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft der 
Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre 
Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter: 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html 

Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können zu einer Überar-
beitung des Vorentwurfs der GFNP- Änderung führen, d.h. Planentwurfsänderungen auf-
grund der frühzeitigen Beteiligung sind möglich und vorgesehen. 

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Bochum, den 03.11.2023 

Der Oberbürgermeister 

gez. Thomas Eiskirch 

Der Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung ist auch im Internet unter www.bochum.de/amtsblatt 
veröffentlicht. 
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